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Organische Gesetze für den der helvetischen
Tagfatzung im kommenden Herbftmonat
vorzulegenden Verfassungsentwurf.

V.
D e c r e t.

(Angenommen in der Sitzung des gesetzgebenden Raths
V0M 6. HeuM. lgo i.)

Der gesetzgebende Rath In Abänderung des, die

Zusammensetzung der Tagfatzung des Cantons Schwvtz
betreffenden Dccrels vom -6. Brachmonat i8--l, durch
welches der Bezirk Arth, Canton Schwytz, wegen eines

seither einbetten Fehlers in den zum Grund gelegten Be-
völkemngslabellen, in seiner Repräsentation verkürzt wor.

à iff; beschließt:
Der Bezirk Arth sott nach dem Verhältnisse seiner osfi,

cicll eingesandten Acvölkerungszahl vier Deputirteauf
die Tagsatzung des Cantons Schwytz erwählen. Diese
Tagsatzung wird also aus Deputaten bestehen.

Gese gebender Rath, 26. May.
Fortsetzung.

(BeschW des Berichts der Criminalcommißion, eine all?

gemeine Amnestie betreffend.)
' Dieses sind die Gründe so Eure Commission bewogen

haben, von diesem Mittel zu abstrahiren und Ihnen ein
anderes vorzuschlagen das ihr einerseits das sicherste um
dem Uebel vorzubeugen, und anderseits das schonendste

scheint; nnniich die Geistlichen, die ohne einen von den

-constitutioniilen Autoriläten.erhallenen Paß, seit der Re-
volution ihr Vaterland verlassen haben, einzuladen,
vicieim die Bewilligung zur Rükkehr in dasselbe durch
eine an den Vollz. Rath gestellte Petition zu suchen.

Würdige Geistliche, die bloß durch Besorgnisse, Krän.
kungen oder Gewaltthätigkeiten zum Auswandern bewo.

gen wurden, werden ohne Anstand mit den auf diejezige

Ordnung sich beziehenden Bedingungen wieder aufge»

nommen werden — über Zweydentige wird man sich

näher erkundigenund diejenigen, denen ihr Gewissen

Anzettlung von Aufruhr und Bürgerkrieg vorwirft, wer»

densich anders nicht als mit einem aufrichtigen Bekennt,
niß ihrer Vergehen, und Bezeugung ihrer reuenden Siu,
nesändcrnng, um individuelle Begnadigung bewerben.

Von diesen Vorerinncnmgen ausgehend, hat die Cri«

minalcommißio» die Eiwe^ngenden Gesetzvorschlag der

Prüfung des gesetzgeb. Raths zu untenverffm :

Gesctzvor schlag.
Der gesetzg. Rath — Auf die Botschaft des Vollz.

Raths vom 15. May, und nach Anhörung des Berichts
der Crinunalgesctz - Commißion;

In Erwägung, daß die Liebe zur Unabhängigkeit,
Freyheit uttd Gleichheit, als das kostbarste Erbtheil sei,

.»er VäM, ein unaustilgbarer Zug des schweizerischen

'Nationalcharakters ist;

In Erwägung, daß nach dem Zeugnisse der vaterlän-

dischen Geschichte, bey der gemeinschaftlichen Gefahr deS

Vaterlands', die allgemeine Aussöhnung und Eintracht
jederzeit an die Stelle der häuslichen Zerwürfnisse trat;

Ja Erwägung endlich, daß der Zeitpunkt erschienen

ist, wo mit. einigen Vorsichtsmaßregeln das beschränkte

Begnadigungsgesetz vom 28. Horn. i8o--/ in eine allge-
ineine Amnestie verwandelt werden kau — verordnet:

1. Alle vor und seil der Revolution bis auf den Tag
der Bekanntmachung dieses Gesetzes, gegen den

Staat, die Regierung und'die öffentliche Ruhe be«

gangencn Vergehen, sollen von nun an für eins n»d

allemal vergeben und vergessen seyn.

2. Mit.Ausnahme der Prozeßkosten, so die Schuldigen
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dem Staat ersetzen sollen — sind alle ans dergleichen

polnische Vergehen sich beziehende Strafurthcile auf-
gehoben.

z. Alle um solcher Vergehen willen deportirte, inhaf.
tirte, exilierte, mit Hausarrest belegte oder in einen

gewissen Bezirk eingegrenzte Personen, haben mit
der Bekanntmachung dieses Gesetzes ihre vorige Frey-
heit samt allen dem Aktivbürgerrecht anhängenden

Vorzügen wieder erlangt.
4^ Allen Schweitzern die entweder um, solcher Verge-

hen willen sich aus ihrein Vaterland geflüchtet, in
den Corps der Ausgewanderten gegen ihr Vater»
land die Waffen getragen, oder sonst ohne gchörigin

Paß dasselbe seit der Revolution verlassen haben, ste

die freye Rükkehr in ihr Vaterland gestaltet,

Die in dem 4. begriffenen Personen sind gehalten,

innert der Zeit von 14 Tagen von der Wieherbe,
tretung ihres Vaterlandes an gerechnet^ sich bey dem

Unterstatthalter ihres Bürger, oder Wohnorts zu

stelle» ; daselbst einen feyerlichen Eid der Treue gegen

die bestehende Ordnung und des Gehorsams gegen

die vorhandenen und fcrners von der Regierung aus-

gehenden Gesetze, zu schwören, und sich von dieser

Handlung ein Zeugniß ausfertigen zu lassen. Derjeni-
ge so dieses unterläßt, hat auf die Wohlthat der Am-
uestie vorsetzlich Verzicht gethan, und soll auf seine

Kosten über die helvetische Grenze geführt werden.
'

4. Die Unterstatthalcer sollen dergleichen Akten in ein

dcftnderes Protokoll aufzeichnen, und sofort dem

Oberstatthaltcr Nachricht davon ertheilen der solche

dann auch ohne Verzug dem Vollj. Rath einzubc.

richte» hat.

7. Jedem Geistlichen, der ohne gehörigen Paß die

Schweiz seit dem 1. Jenner -798 verlassen hat,
bleibt die Rükkehr so lange untersagt, bis er auf den

Vorschlag des Vollz. Raths die Bewilligung von
dem gesetzgebenden Rath erhalten hat.

5. Dieses Gesetz soll gedrukt, öffentlich bekannt gemacht,

und an den gewohnten Orten angeschlagen werden.

Der Rath verwirft dieses Gutachten, und beschließt föl-

K?nde Botschaft an die Vollziehung:
B. Vollz. Räthe! Sie tragen dem gesetzqeb'. Räth

durch ihre Botschaft v. >z. d. M, an, das Amnestiêgcsez

vom 2g. Hsrnung >8c>o zu erweitern und auszudehnen,

und Sie laden ihn cin, sotche Bestimmungen festzusetzen

welche bewirken können daß der wohlthätige Zwek einer

allgemeinen Amnestie nicht vereitelt werde. Der gefctzqcb.'

Rath !M diesen Vorschlag, in reift Berathung gezogen,.

und er darf es Ihnen nicht Sergen, dass ihn der ÄnSlik
der Zage der Republik, über dieWahl und über die Zwek.
Mäßigkeit des gegenwärtigen Augenbliks für einen Schritt,
den er so sehr, wie sie selbst B. Vollz. Räthe, zu bcschieu.

nigen gewünscht hat, in einige Zweifel versezt.

Wenn der Zeitpunkt nahe ist, welcher durch eine blei-
bcnde Verfassung und durch eine festere Ordnung der

Dinge, die Hoffnungen und die Umtriebe aller Parteyen
niederschlagen wirb so ist es doppelt wichtig, während
der noch übrigen Zeit, die der Vorbereitung und dem
Uebergang zu jener dauerhaften Ordnung gewidmet ist,

jede gesetzlose Willkür, jede anarchische Bewegung zu
verhüten, und alle Bemühungen der Volksverführer zu
vereiteln; es wird doppelt wichtig, das Ansehen und die
Wirksamkeit der Beamten in ungelähutter Kraft zu
erhalten.

Allein Sic B. Vollz. Räche sind genauer und eigentli-
cher, als es der gesetzgebende Rath nicht ist, mit den

öussern und innern Verhältnissen des Vaterlandes bekaut;
Sie könen richtiger als er über den Grund oder Ungruud
jener Besorgnisse urtheilen, und eben darum sind Sie
allein auch im Stand jene nähern Bestimmungen auf.
zustellen und anzugeben, deren das Amucsticgcsttz bedarf,
um seine ersten und grösten Zwecke nicht zu verfehlen.
Der gesetzgebende Rath erwartet daher von Ihnen, wann
Sie den Zeitpunkt dafür vorhanden zu seyn erachten, einen

von jenen Bestimmungen begleiteten vollständigen Ge.
fttzesvorschlag.

Die Petitionencommißion berichtet über folgenden
Gegenstand:

Bürger Anton Bruni, Auwald zu Bellcnz, macht in
einer sehr kurzen Zuschrift dem gesitzgebenden Rathe vcr-
schiedcnc Bemerkungen über die Verminderung der Zahl
der Cantone, der Beamte» und ihrer Gehalte über den

Preis des Stempelpapiers, und endlich über den Loskauf
aller Art von Grundbeschwcrdcn.

Die Pet. Com. schlagt vor, diese Zuschrift zur Bcnut.
zung der Constitutionscommißion zu überweist». —.
Angenommen.

Egg' erhält für 8 Tage Urlaub.

Gesetzgebender Rath, 27. May.
' Präsident:^ Wytteubach,

Die Difcußion über das Munizipalitätsgefetz wird
sortgcfezl und beendigt. Folgendes ist der Commißional-
Bericht und der vom Rath nun angenommene Gesetzes.

Vorschlags



B. Gesetzgeber! Die häufig»» Petitionen von Muni-
zipaliràtcn, Gemèintskammcrn und einzelnen Bürgern,
so wie auch mehrere Botschaften der Vollziehung, in

denen entweder über emzelne Vorschriften des Gestzes

vom l;. Hornmig >7?9 über die Bürgerrechte, und des

Gesetzes vom 15. Hornmig über die Organisation und

Attributionen der Wnnizipalttälen und Gemcindskam-

mer» Bemerkungen gemacht, oder Mangel gefunden,

oder um Erläuterung des einen oder andern 'Artikels ange,

sucht wurde, veranlaßten den gesetzgebenden Nach den

Sept. -so--, eine eigene Commißion zu ernennen,

mit dem 'Auftrag die eingelangten Petitionen und Bot.
schaften zu untersuchen, und über die Revision dieser G e,

setze dem Rath Vorschläge zu thun.

In Erfüllung dieses Auftrags unterwarf Eure Com-

mißion die ihr sowohl damals als seither zugestellten

Schriften, einer reiffen Prüfung, nuterredelc sich :ml
den Ministern der Justiz und des Innern über die in ih-
rcn Administrationskreis fallenden Gegenstände, und

wandte sich endlich an eine ziemliche Anzahl Munizipa-
litätcn und Gemeindskammern aus verschiedenen Gegen-

den von Helvetic«, um über die ihnen allsällig aufgefalle-

neu Mängel des Munizipalitätsgesetzes Erkundignng ein-

zuziehen; eine Maßnahme die der Commißion sehr viel

Licht vcrschafte, da diese Behörden ss wie auch verschie.

dcne einzelne Bürger die in denselben angestellt waren,
mit lobcnswerlhem und von der Commißion mit Dank
anerkanntem Eifer, ihre gemachten Erfahrungen und die

auf solche sich gründenden Bemerkungen und Vorschläge
derselben mittheilten.

Mit diesen Hilfsmitteln versehen, schritt nun Eure
Coinmißioo zu der Berathung über den eigentliche» Ge«

genstand ihres Auftrags, und sie hat gegenwärtig die Ehre,
Ihnen B- Gesetzgeber das Resultat ihrer Arbeit in einem

Berichte vorzulegen, dessen vielleicht ermüdende Weiliäu-
figkeit sowohl in der Wichtigkeit der Sache, als aber in
dem Umstände sich findet, und daß er über eine Anzahl
von circa zo verschiedene Bittschriften sich erstreike

Die eingelangten Eintragen, Rügen und Bemerkungen
haben zum Gegenstand erstlich denjenigen Theil der Allri-
dntionen der Munizipaiitäten welche entweder aus der

nichistreitigen Gerichtsbarkeit abfließen, oder die vor-
numdschaftliche Polizey, oder endlich ihre Gewalt bey

Polizeyvcrgehen betreffen.

Zweytens : Die Verantwortlichkeit der Munizipalitä-
ten der Gemeindskammern und ihrer Constituenten der

Generalversammlung sowohl überhaupt als insbesondere,

in Absicht auf die Verwaltung der Orts- der Armen-
und Burgergüttr insbesondere.

Drittens: Und vorzüglich das Verhältniß der Muni,
zivaiitälen und Gemeindskammern, oder der Einwohner-
schaft und Gemcindsgenossenschaft zu einander, in Ab»

ficht auf die Mittel z» Bestreitung der Ausgaben der
Ortspolizew.

I.
a)' In Rücksicht ans den ersten Theil tes ersten Haupt.

Gegenstandes, liegt die Veranlassung zu allen darüber
eingelangten Begehren indem Art. 57 des Gesetzes vom

1;. Horn.
Durch diesen Artikel wird ein Unterschied i» dem

Befugnissen der verschiedenen Munizipaiitäten cinge-'

fuhrt, massm derselbe nur den Munizipalitätcn degeni.

gen Gegenden, wo nach den noch gellenden Civitgesetz-'n

gewisse Attributionen der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit
den ehmaligen Untcrgerichten und Stadträthen zukamen,'
diese Attributionen übertrug, hingegen die Muuizipaiita-
te» aller übrigen Gegenden die nicht unter diese Caisse.-

gorie gehörten, davon ausschloß, und diese Verrichtungen-
implicite den gerichtlichen Behörden zusprach.

(Die Fortsetzung folgt.)

Mannigfaltigkeiten.:.
Der Regierungs-Stalthalter des Cautons

Thnrgau, im alle Bürger des Cantons,
und besonders an die künftigen Wahlmäu-'
uer und Diftrittsdeputtcrtt.

Bürgers
Die durch das Gesetz vom 15. Juni ftstgestzlew

Tage, an denen die B e; i r kâ w ah l m ä n n er und
die Deputierten zur C a n l 0 n s t a g sa tz u n g>

erwählt werden sollen, rücken heran; — jenes Geietzs
ist bereits öffentlich bekannt gewacht, und die dahin die-',
nenden Instruktionen befinden sich in Handen der de--

treffenden Beamten.
Wichtig ist die Compctenz, welche das Gesetz'

den Wählenden einräumt; — von ihren W a h-
len hängt unser Glück ode? Unglück ab — mid'
je nachdem solche ausfallen, wird das Schicksal!
unsers Va t e rl a n d ö, mithin auch unstrs b ü r g>c r.-
lichen Zustands, besser oder schlimmer...-
Dieses, oder jenes zu bcwürken, lirgr besonders'
in den Händen der Diskriktsdeputierten". denn'
diese ernennen nicht nur die D e pu tier t-c n zur N-a--
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